
Schulordnung des Gymnasiums Korschenbroich 
 

Wo Menschen miteinander arbeiten und lernen, können sie ihr Zusammenleben er-
leichtern, wenn sie sich an - ungeschriebene oder aufgeschriebene - Regeln halten. In 
unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerin-
nen und Lehrer, Eltern und Gäste, die zu Besuch kommen. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene wollen miteinander reden und arbeiten, gemeinsam etwas planen und 
durchführen. Dabei muss es gerecht zugehen, und die Schwächeren sollen geschützt 
werden.  
 

1)  Unterricht 
 
Unterrichtsbeginn 
 

 Ab 7:30 Uhr wird auf dem Schulhof Aufsicht geführt.  

 Zum ersten Gong, um 7:40 Uhr, werden die Türen des Schulgebäudes geöffnet, bei 
schlechtem Wetter auch früher.  

 Eure Lehrerin bzw.  euer Lehrer schließt den Klassen- bzw. Fachraum auf.   

 Zum zweiten Gong, um 7:45 Uhr, beginnt der Unterricht.  

 Ist eure Lehrerin bzw. euer Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht im 
Unterricht,  meldet eure Klassensprecherin bzw. euer Klassensprecher dies im Sekretari-
at. 

 
Im Unterricht  
 

 Zusammen mit eurer Klassenlehrerin bzw. eurem Klassenlehrer legt ihr Regeln fest hin-
sichtlich der Art und Weise, wie ihr miteinander umgehen wollt. Die allgemeinen Verhal-
tensregeln des Gymnasiums Korschenbroich lernt ihr auf S. 9 kennen.  

 Jede Klasse legt einen Ordnungsdienst fest (zu dessen Aufgaben s. „Nach dem Unter-
richt“) 

 Alle Möbelstücke im Klassenraum gehören der Schule. Geht also entsprechend verant-
wortungsvoll damit um.  

 Nicht nur aus Kosten-, sondern vor allem aus Umweltgründen ist es sehr wichtig, dass ihr 
verantwortungsvoll mit Energie umgeht. Lüftet an kalten Tagen nur kurz, dafür aber 
mehrmals. Sorgt dafür, dass am Ende des Unterrichtstages die Fenster im Unterrichts-
raum geschlossen sind. Und: Schaltet das Licht im Raum nur dann an, wenn es wirklich 
nötig ist!   

 Eure Fachlehrerinnen und –lehrer entscheiden in Verantwortung für ihren Unterricht und 
ihren Fachraum, wann ihr trinken und ob ihr essen dürft. In den naturwissenschaftlichen 
Fachräumen (z.B. der Biologie, Chemie und Physik) sind Essen und Trinken nicht er-

laubt.  
 
Nach dem Unterricht  
 

 Am Ende einer Unterrichtsstunde putzt euer Ordnungsdienst die Tafel. 

 Am Ende des Schultages fegt euer Ordnungsdienst den Klassenraum, schließt die 
Fenster, putzt die Tafel, stellt alle Stühle hoch und schaltet das Licht aus.  

 

2) Ordnung in den Schulgebäuden  
 
Klassenräume 
 

 Klassenräume sind eure Räume, deshalb solltet ihr sie so einrichten, dass ihr euch zu-
sammen mit euren Lehrerinnen und Lehrer darin wohl fühlt. 



 Bei größeren Veränderungsmaßnahmen in der Klasse (z.B. Streichen) muss vorher das 
Gespräch mit Schulleitung und Hausmeistern gesucht werden.  

 
Umgang mit Schuleigentum  
 

 Die Schulgebäude, die Ausstattung der Fachräume als auch die Lehr- und Lernmittel in 
den Klassen sollen behutsam und pfleglich behandelt werden. Verschmutzt ihr Schulei-
gentum (z.B. durch das Bemalen von Tischen) oder beschädigt ihr es mutwillig, muss 
Schadensersatz geleistet werden (s. auch S. 5 „Was mache ich, wenn…?“). 

 Zum behutsamen Umgang mit dem Schuleigentum gehört auch die Sauberkeit auf den 
Klassenfluren. Die Ordnungsdienste der Klassen halten auch den Bereich vor dem Klas-
senraum sauber.  

 
Verhalten auf den Fluren und im Treppenhaus  
 

 Auf den Fluren und im Treppenhaus ist Laufen und Drängeln verboten (Ausrutsch- und 
Stolpergefahr!).  

 Jegliche Art von Ballspielen ist in diesen Bereichen nicht erlaubt. 
 
Benutzung von Handys & Co im Schulgebäude 
 

 Die Nutzung von Mobiltelefonen im Schulgebäude ist grundsätzlich nicht gestattet. Ober-

stufenschüler dürfen in ihren Freistunden ihr Mobiltelefon im O-Cafe und in der Mensa 

nutzen. In den großen Schulpausen ist die Handy-Nutzung in der Mensa nach wie vor für 

alle Schülerinnen und Schüler untersagt. 

 Bei Zuwiderhandlung kann das Mobiltelefon durch einen Lehrer eingezogen werden. In 

solchen Fällen kann das Mobiltelefon am Ende des Schultages im Sekretariat abgeholt 

werden, sofern dieses noch besetzt ist. 

3) Pausen  
 

 In den Fünf-Minuten-Pausen zwischen der 1. und 2.,  der 3. und 4. oder der 5. und 6. 
Stunde bleibt eure Klasse im Klassen- oder Fachraum (es sei denn, dass Räume ge-
wechselt werden müssen). Natürlich dürft ihr in diesen Pausen auch die Toiletten benut-
zen.  

 Zur großen Pause (10:05 – 10:30 Uhr) nehmt ihr eure Schulsachen mit in die Pause, 
wenn der Unterricht in der 3. Stunde in einem anderen Unterrichtsraum stattfindet.  

 Eure Lehrerin bzw. euer Lehrer stellt zu Beginn der großen Pause sicher, dass der Unter-
richtsraum leer ist und schließt ihn ab. 

 In den Pausen haltet ihr euch auf dem Schulhof oder im Eingangsbereich des B-
Gebäudes bis zum Mensa-Bereich auf. Die Oberstufe kann zusätzlich in den Pausen das 
O-Café im C-Gebäude als Aufenthaltsort nutzen.  

 Bei schlechtem Wetter gibt es Regenpausen, die ihr am dreifachen Gong zum Pausen-
beginn erkennt. In den Regenpausen dürft ihr euch im Eingangsbereich des B-Gebäudes 
aufhalten. 

 In den Pausen führen die Lehrerinnen und Lehrer Aufsicht. Sie achten darauf, dass die 
Pausenregeln eingehalten werden. Außerdem sind sie da, wenn es Probleme gibt oder 
es zu Konflikten kommt.  

 Sobald es fünf Minuten vor Beginn der 3. oder  5. Stunde klingelt, geht ihr zu euren Un-
terrichtsräumen. 

 
 
 
 



4) Verhalten auf dem Schulgelände  
 

 Fußball, Basketball und Tischtennis dürfen nur an den dafür vorgesehenen Plätzen auf 
dem Schulhof und unter Einhaltung der schulischen Regeln gespielt werden. 

 Das Befahren des Schulgeländes mit Skate- bzw. Longboards, Fahrrädern oder Mopeds 
bzw. Motorrädern ist nicht gestattet (Abstellmöglichkeiten siehe Punkt 6) 

 Auf dem Schulgelände dürfen Handys und weitere elektronische Geräte benutzt werden.  
 
 

5) Verlassen des Schulgeländes  
 

 Das Schulgelände darf während der Unterrichts- und Pausenzeit grundsätzlich nicht ver-
lassen werden. Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Oberstufe.  

 Ab der Jahrgangsstufe 7 können eure Eltern eine schriftliche Einverständniserklärung 
abgeben, die es euch erlaubt, in der Mittagspause das Schulgelände zu verlassen. 

 Ihr dürft das Schulgelände verlassen, wenn sich eure Klasse auf angeordneten Unter-
richtswegen befindet (z.B. um zur Turn- oder Schwimmhalle zu kommen).  

 

6) Allgemeine Verbote  
 

 Rauchen und der Konsum von Alkohol ist auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt.  

 Das Mitbringen von Waffen, Waffenimitaten oder von Gegenständen, die als Waffe ge-
nutzt werden können, ist verboten und kann bei Missachtung zum sofortigen Schulaus-
schluss führen.  

 Handy-Verbot (s. Punkte 2 und 4)   

 Fotografieren und das Aufzeichnen von Videos mit Smartphones, Kameras oder Ähnli-
chem auf dem Schulgelände ist nur mit Erlaubnis der Schulleitung gestattet. Das Auf-
zeichnen von Unterricht ist nicht erlaubt. 

 Plakate und Aushänge dürfen nicht ohne die Erlaubnis der Schulleitung auf dem Schul-
gelände aufgehängt werden.  

 Druckschriften, mit Ausnahme der Schülerzeitung, dürfen nur mit Genehmigung der 
Schulleitung verteilt werden.  

 

7) Verschiedenes 
 
Verlust von Eigentum 
Gefundene Gegenstände könnt ihr beim Hausmeister oder im Sekretariat abgeben. Dort 
könnt ihr entsprechend auch euer verlorenes Eigentum abholen.  
 
Unfälle 
Bei Unfällen müsst ihr die nächsterreichbare Lehrkraft und das Sekretariat informieren.  
 

Abstellmöglichkeiten von Skate- bzw. Longboards, Fahrrädern und Mopeds bzw. Motorrä-
dern  
 

 Die Klassen 5 – 7 können ihre Fahrräder im Keller des B-Gebäudes abstellen.  

 Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern aller Jahrgangsstufen sind der Platz vor dem C-
Gebäude und der „Käfig“ vor dem E-Gebäude (Richtung Don-Bosco-Straße) 

 Fahrräder, die an anderen Orten stehen, sind nicht versichert.  

 Motorräder können auf den markierten Flächen vor dem E-Gebäude abgestellt werden.  

 Skate- und Longboards können im Fahrradkeller angekettet werden.  
 
 

 



 
Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, erreichen wir für jeden ein ange-
nehmes schulisches Zusammenleben.  

  


